
Sehgeschädigten-Sportgemeinschaft Blindenstudienanstalt Marburg 

 
1. Vorsitzende: Elke Averesch 
 Cappeler Straße 19 
 D - 35039 Marburg 
 Tel. : +49 (64 21) 12 66 0 
 Email: averesch@verwaltung.uni-marburg.de    

 Bankverbindung:    Marburger Bank, BLZ 533 900 00,  Konto 19 54 56 
 
 
Ich erkläre hiermit den Beitritt zur SSG Blista Marburg. Den umseitigen Regelungen 
stimme ich zu.  
 
Name: Vorname: 

Anschr ift Heimatanschr ift 

Straße: Straße: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

Telefon: Telefon: 

Telefax: Email: 
 
Infomater ial: Spor tar ten: Beruf: 
¤  Normalschrift ¤  Goalball ¤  Schüler 
¤  Punktschrift ¤  Leichtathletik ¤  Student 
¤  Telefax ¤  Schwimmen ¤  Arbeitslos 
¤  Email ¤  Torball ¤  Berufstätig 
 
Mitgliedsbeitrag: Gebur tsdatum:  
¤  Bankeinzug / jährlich  
¤  Überweisung / jährlich  
¤  Überweisung / halbjährlich  
 
 
Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen der/ die Erziehungsberechtigte/n) 
 

 

Einzugsermächtigung 
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen der SSG Blista Marburg an 
nachstehendes Vereinsmitglied durch Lastschrift: 
 
Name des Mitgliedes:  
 
Name und Anschrift des/der Kontoinhaber/in: __________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Hiermit ermächtige(n) ich (wir) die SSG Blista Marburg widerruflich, die von 
mir (uns) zu entrichtende Zahlung für  
 
Vereinsbeitrag ¤  Sportbekleidung ¤  
Sportfahrten ¤  Sonstiges ¤  

bis maximal EUR 

 
bei Fälligkeit zu lasten meines (unseres) Konto(s) 
 
Kontonummer ______________________________________________ 

Kreditinstitut ______________________________________________ 

Bankleitzahl ______________________________________________ 
 
abzubuchen. 
 
Der Widerruf dieser Vereinbarung sowie jede Änderung bedarf der Schriftform. 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der/ die Erziehungsberechtigte/n) 



 
 
 
 
 

Eintr itt in den Verein 
 
• Die Mitgliedschaft beginnt mit Übergabe des Bei- 

trittsformulares an eine(n) Vereinstrainer/in, Übungsleiter/in 
oder an ein Vorstandsmitglied. 

• Mit Beginn der Vereinsmitgliedschaft hat das neue 
Vereinsmitglied alle Rechte und Pflichten der übrigen 
Vereinsmitglieder. 

 
Beendigung der  Vereinsmitgliedschaft 
 
• Die Mitgliedschaft ist lebenslänglich, eine Kündigung  

bedarf der Schriftform. Eine Kündigung kann zum Ende  
des Halbjahres erfolgen. 

• Wird die Mitgliedschaft innerhalb der ersten 6 Wochen 
beendet, so ist für die Dauer der Mitgliedschaft kein Bei- 
trag zu entrichten.  

 
Zahlung an den Verein 
 
• Wenn der Vereinsbeitrag per Überweisung gezahlt wird, so 

ist er zur Zeit mit Ablauf des ersten Quartals des  
 

 
 
 
 
 
Abrechnungszeitraumes zu entrichten. Wenn der Vereinsbei- 
trag im Bankeinzugsverfahren geleistet wird, so wird er 
frühestens zur Mitte des zweiten Quartals des Abrechungs-
zeitraums von uns eingezogen. Wir kündigen den Bankeinzug 
so rechtzeitig an, dass wir erwarten können, dass die nötige 
Deckung vorhanden ist.  

• Vereinsmitglieder, die in erheblichem Zahlungsrückstand 
sind, können auf Beschluss des Vorstandes von 
Vereinsaktivitäten ausgeschlossen werden. 

• (in Vorbereitung) Eigenbeiträge, die aus Vereinsaktivitäten 
resultieren, sind sofort fällig. Sie könne durch den Verein per 
Lastschriftverfahren eingezogen werden. 

• Kosten, die dem Verein aus fehlgeschlagenen Bankeinzügen 
entstehen, hat das Mitglied zu zahlen. 

• Für den Eigenanteil von Sportbekleidung gilt das gleiche, wie 
für Vereinsaktivitäten. 

 
 
 
Im Übr igen gelten die Satzung, die Beschlüsse der  
Mitgliedervollversammlungen und die Beschlüsse des 
Vorstandes. 

Informationen für  neue Mitglieder  


